
Anlage 2 

Allgemeine Richtlinien für die Ausgestaltung der pr aktischen Studiensemester und des in-
tegrierten Auslandsstudiums 
 
Diese Anlage regelt  
− die Durchführung von praktischen Studiensemestern und Praxisphasen im In- und Ausland und 
− die Durchführung von theoretischen Studiensemestern im Ausland (integriertes Auslandsstudi-

um). 
Für Praxisphasen gelten die Bestimmungen zu Ziffern 1. und 3. dieser Anlage entsprechend. 
 
1. Organisatorische und rechtliche Grundsätze für p raktische Studiensemester und das 
integrierte Auslandsstudium 
 
1.1 Das praktische Studiensemester und das integrierte Auslandsstudium sind in das Studium 
integrierte Ausbildungsabschnitte. 
 
1.2 Während eines praktischen Studiensemesters und während eines integrierten Auslandsstudi-
ums bleiben die Studierenden an der Hochschule Bremen immatrikuliert. 
 
1.3 Die Hochschule Bremen bemüht sich, für praktische und theoretische Studiensemester im 
Ausland geeignete Kooperationen mit ausländischen Partnern und Partnerhochschulen aufzubau-
en und ausreichend Studienplätze für alle Studierenden anzubieten, die gemäß Studienplan ein 
integriertes Auslandsstudium durchlaufen werden. Die Studierenden können Vorschläge hinsicht-
lich der Praxisbetriebe bzw. Hochschulen machen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die 
Zuweisung der Studien- und Arbeitsplätze. Die Entscheidung soll die Vorschläge und Interessen 
der Studierenden berücksichtigen. 
 
1.4 Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb einer vom Prüfungsausschuss gesetzten Frist 
eine Ausbildungsstelle für ein praktisches Studiensemester im Inland bzw. im Ausland nachzuwei-
sen. Die Fachbereiche beraten sie dabei. Der Prüfungsausschuss überprüft die Ausbildungsstellen 
in Hinsicht auf die geforderten Ausbildungsziele. Kann ein Student oder eine Studentin keinen 
Ausbildungsplatz nachweisen, so sind vom zuständigen Fachbereich geeignete Lösungen vorzu-
schlagen. In begründeten Ausnahmefällen, in denen eine Praxisstelle nicht zur Verfügung steht, 
wird das praktische Studiensemester durch gleichwertige Praxisprojekte oder Praxisphasen mit 
entsprechender Dauer ersetzt. 
 
1.5 Praktische Studiensemester  und ein integriertes Auslandsstudium werden durch Lehrveran-
staltungen begleitet und durch Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen betreut. Gegenstand 
der begleitenden Lehrveranstaltungen ist in der Regel 
− eine Einführung in die Zielsetzung und Organisation der praktischen Studiensemester bzw. des 

integrierten Auslandsstudiums, 
− ein Kurzreferat über die Tätigkeit in der Praxis und die dabei gewonnenen Erfahrungen bzw. 

über die Erfahrungen im Rahmen des integrierten Auslandsstudiums, 
− eine Diskussion des Arbeitsberichtes über das praktische Studiensemester und ein ab-

schließendes Kolloquium. 
Die Lehrveranstaltungen können in Blöcken stattfinden. Das Nähere regelt die fachspezifische 
Prüfungsordnung.  
 
1.6 Die Fachbereiche sollen eine wirksame Betreuung der Studierenden während der praktischen 
Studiensemester und des integrierten Auslandsstudiums sowie die ordnungsgemäße organisatori-
sche und inhaltliche Ausgestaltung im Rahmen ihrer Verantwortung gewährleisten. Hierfür be-
nennt der zuständige Fachbereich  
− einen oder mehrere Fachbereichsbeauftragte für die praktischen Studiensemester bzw. das 

integrierte Auslandsstudium, 
− für jeden Studierenden oder jede Studierende einen Hochschullehrer oder eine Hochschulleh-

rerin als fachlichen Betreuer oder Betreuerin. 
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Die Verantwortung für praktische oder theoretische Studiensemester im Ausland kann auf auslän-
dische Partnerhochschulen übertragen werden, wenn die Einzelheiten zur organisatorischen Aus-
gestaltung und zur Betreuung der Studierenden in Kooperationsverträgen geregelt sind. 
 
1.7 Die Anerkennung eines obligatorischen praktischen Studiensemesters im In- oder Ausland 
bzw. eines integrierten Auslandsstudiums ist Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit 
im Rahmen der Bachelorprüfung. Voraussetzung für die Anerkennung eines praktischen Studien-
semesters sind: 

1. Bescheinigung der Praktikumstelle über die Durchführung, 
2. Anerkennung des Arbeitsberichtes durch den betreuenden Hochschullehrer oder die Hoch-

schullehrerin, 
3. Kolloquium / Präsentation.  

Näheres zur Anerkennung des integrierten Auslandsstudiums kann die fachspezifische Prüfungs-
ordnung regeln. 
 
2. Ziele und Durchführung eines theoretischen Studi ensemesters im Ausland 
 
2.1 Ein theoretisches Studiensemester im Ausland soll die im bisherigen Studium erworbenen 
Kenntnisse vertiefen. Die Studierenden sollen in einer zunehmend internationalisierten Arbeitswelt 
auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern vorbereitet werden und auf diesem Gebiet 
Erfahrungen sammeln. Durch die notwendige Einstellung auf fremde Lebens- und Lernbedingun-
gen soll ihre Flexibilität sowie ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit gefördert werden. 
 
2.2 In einem theoretischen Studiensemester im Ausland sollen die Studierenden in einem laufen-
den Studiengang an einer Partnerhochschule integriert werden und unter den dortigen Bedingun-
gen studieren. Die Studierenden sollen in einem durch die fachspezifische Prüfungsordnung fest-
gelegten Umfang Veranstaltungen aus dem Spektrum des Studiums besuchen und mit Prüfungs-
leistungen abschließen.  
 
2.3 Die Studierenden werden an der Partnerhochschule in der Regel in einer dem jeweiligen Se-
mester vergleichbaren Studienphase eingestuft und sollen grundsätzlich ohne Einschränkungen 
nach dem Studienplan der Partnerhochschule studieren. Einzelheiten zur Gestaltung der theoreti-
schen Studiensemester im Ausland werden in Kooperationsverträgen und durch die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung geregelt.  
 
3. Ziele und Durchführung eines praktischen Studien semesters im In- oder Ausland 
  
3.1 Ein praktisches Studiensemester soll den Studierenden eine auf eigene Erfahrung gegründete, 
ergänzende praxisbezogene Bildung vermitteln. Es dient dem Erwerb von praktischen Erfahrun-
gen in der Arbeitswelt, der Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit in einem zunehmend 
internationalisierten Arbeitsmarkt sowie als Orientierungshilfe für das Studium. Es ist zeitlich und 
inhaltlich so in den Studiengang einzuordnen, dass sich die verschiedenen Studienabschnitte 
sinnvoll ergänzen und eine Einheit bilden. Im praktischen Studiensemester soll durch die Umset-
zung der in den einzelnen Fachdisziplinen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Anwen-
dung auf komplexere Probleme der Praxis der Theorie- Anwendungs-Bezug vertieft werden und 
die Rückkopplung der Praxiserfahrung in die Hochschule (Lehre, Studium, Forschung) erfolgen. 
Zielsetzung ist die Anregung zur Reflexion über berufliche Qualifikationen, die Anregung für den 
Erwerb gesellschaftlicher Handlungsorientierung, der Anstoß zu selbstkritischer Reflexion insbe-
sondere hinsichtlich der Studiengestaltung und des Berufszieles und der Anstoß zur Reflexion 
über die gesellschaftlichen Wirkungen der eigenen Tätigkeiten. 
  
3.2  Die  fachspezifische Prüfungsordnung regelt die Dauer des  praktischen Studiensemesters. 
Während des praktischen Studiensemesters wird der oder die Studierende in der Regel in einer, 
höchstens in zwei Praxisstellen tätig. Ein praktisches Studiensemester kann im Inland oder im 
Ausland oder im Rahmen des integrierten Auslandsstudiums ggf. im Zusammenhang mit einem 
theoretischen Studiensemester im Ausland durchgeführt werden. Die Notwendigkeit der Durchfüh-
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rung eines praktischen Studiensemesters im außereuropäischen Ausland ist in der fachspezifi-
schen Prüfungsordnung zu regeln und zu begründen. 
 
3.3 Ein praktisches Studiensemester findet an einem Lernort überwiegend außerhalb einer Hoch-
schule statt, in der Regel in einer Einrichtung der Berufspraxis, einem Betrieb oder einer Behörde. 
Als Ausbildungsstellen kommen Einrichtungen in Betracht, deren Aufgaben den ständigen Einsatz 
von Mitarbeitern mit einschlägiger wissenschaftlicher Qualifikation erfordern. Dort soll den Studie-
renden die möglichst selbständige Bearbeitung einer adäquaten Aufgabe unter realen Bedingun-
gen übertragen werden.  
 
3.4 Während eines praktischen Studiensemesters fertigt der Student oder die Studentin einen 
Arbeitsbericht an. Er beinhaltet insbesondere die Beschreibung der Ausbildungsstelle, Inhalt und 
Dauer der einzelnen Tätigkeiten, den Verlauf des Praktikums, die Darstellung wesentlicher Ar-
beitsergebnisse und die Beurteilung der Ausbildungsstelle. Der betreuende Hochschullehrer oder 
die betreuende Hochschullehrerin empfiehlt nach Vorlage und Prüfung des Arbeitsberichtes und 
des zugehörigen Referates dem Prüfungsausschuss die Anerkennung oder Nichtanerkennung. 
Die Empfehlung für eine Nichtanerkennung ist schriftlich zu begründen. In diesem Fall kann der 
Prüfungsausschuss die Anerkennung von der Erfüllung zusätzlicher Auflagen abhängig machen. 
 
3.5 Die Einzelheiten zur rechtlichen und organisatorischen Ausgestaltung des Bildungsverhältnis-
ses in der Ausbildungsstelle werden in der Regel in Ausbildungsverträgen geregelt, die zwischen 
der Hochschule, dem oder der Studierenden und der Ausbildungsstelle geschlossen werden. Sie 
enthalten die zu absolvierenden Tätigkeiten in Form von Ausbildungsplänen. Die fachspezifische 
Prüfungsordnung regelt die konkreten inhaltlichen Anforderungen an die Ausbildung während ei-
nes praktischen Studiensemesters. Die Ausbildungsstellen benennen einen betrieblichen Verant-
wortlichen, der über eine einschlägige Qualifikation verfügen muss. Die Studierenden werden ggf. 
für die Teilnahme an den begleitenden Lehrveranstaltungen freigestellt. 
 
4. Schlussbestimmungen 
 
In besonders begründeten Fällen sind mit Zustimmung des oder der Fachbereichsbeauftragten 
und des Prüfungsausschusses abweichende Regelungen möglich hinsichtlich der Organisation 
der praktischen Studiensemester und des integrierten Auslandsstudiums, soweit dadurch die vor-
genannten Ausbildungsziele nicht in Frage gestellt sind. 


